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FLURBEREINIGUNG Wanlo-Kaulhausen Tel.: 0221/147-2033
Az.: —33.44—51506—

Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung

Im Flurbereinigungsverfahren Wanlo-Kaulhausen werden hiermit gemäß § 32 des Flurbereini
gungsgesetzes (FIurbG) in der Fassung vom 16.03.1976 (BGBI. 1 5. 546), zuletzt geändert

durch Gesetz vom 1912.2008 (BGBI. 1 5. 2794), die Ergebnisse der Wertermittlung für die dem

Flurbereinigungsverfahren auf Grund des Einleitungsbeschlusses vom 03.11.2015 sowie der
Änderungsbeschlüsse 1 und 2 vom 04.05.2017 und 23.02.2018 unterliegenden Flurstücke so
festgestellt, wie sie wie sie am 25.02.2019 und 26.02.2019 im Jugendheim Kuckum, In Kuckum

62, 41812 Erkelenz-Kuckum, ausgelegen haben und von Bediensteten der Bezirksregierung
Köln erläutert worden sind.

Gründe

Die Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung ist gemäß § 32 FlurbG zulässig und ge
rechtfertigt.

Damit alle Teilnehmer im Flurbereinigungsverfahren Wanlo-Kaulhausen mit Land von gleichem

Wert abgefunden werden können, ist der Wert der von ihnen in das Verfahren eingebrachten

alten Grundstücke in der Weise zu ermitteln, dass der Wert der Grundstücke jedes Teilnehmers
im Verhältnis zum Wert aller Grundstücke des Flurbereinigungsgebietes zu bestimmen ist ( 27

ff. FlurbG).
Die Nachweise über die Ergebnisse der Wertermittlung haben zur Einsichtnahme für die Betei

ligten ausgelegen und sind von Bediensteten der Bezirksregierung Köln erläutert worden.
Die grundbuchmäßigen Eigentümer wurden über die vorgenommene Bewertung ihrer Grund

stücke durch Übersendung des Einlagenachweises unterrichtet.
Einwendungen gegen die Bewertung sind von den Beteiligten nicht erhoben worden.

Rec hts behelfs belehrung

Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach seiner öffentlichen Bekannt
machung Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich bei der

Bezirksregierung Köln, Dezernat 33
50606 Köln

oder zur Niederschrift bei der

Bezirksregierung Köln, Dezernat 33
Börsenplatz 1, 50667 Köln

unter Angabe des Aktenzeichens einzulegen.

Der Widerspruch kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit qualifizier
ter elektronischer Signatur an die elektronische Poststelle der Behörde erhoben werden. Die E
Mail-Adresse lautet: poststellebrk.sec.nrw.de.

Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmel
dung nach dem De-Mail-Gesetz erhoben werden. Die De-Mail-Adresse lautet: poststelle(äbrk
nrw.de-mail



—2—

Falls die Frist durch eine bevollmächtigte Person versäumt werden sollte, würde deren Ver
schulden dem Vollmachtgeber zugerechnet werden.

Im Auftrag

RVDin

Hinweise:
Die öffentliche Bekanntmachung finden Sie auch auf der Internetseite der Bezirksregierung
Köln
http://www.bezreq-koeln.nrw.de/brk internetlverfahren/index.html

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Flurbereinigungsverfahren finden
Sie unter:
https://www. bezrep
koelnnrwde/brk internetlleistuncjenlabteilungo3/33lflurbereinigungsverfahren/datenschutzhinw
esepdf


